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Gestützi ouf dos Personolreglement der Gemeinde Koiserougst (PR) erlössi der Gemeinderot die
nochfolgende Arbeitszeitverord n ung.

Ad. 1

Personenbezeichnung Die in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen beziehen

sich ouf beide Geschlechter.

Ar1.2

Gehungsbereich ì Diese Verordnung gill für die Angestellten (inkl. Lernenden) der Gemeinde

Koiserougst und stützt sich ouf $ 52 des Personolreglements der Gemeinde

Koiserougst sowie ouf die dozugehörende Vollziehungsverordnung.

2 Für dos Bouomls- und Werkpersonol können spezielle Vereinborungen

getroffen werden.

Art. 3

Iogesrohrnen Als Togesrohmen, innerholb dessen die Arbeitsleistung zu erbringen isl, gilt
die Zeit von Montog bis Freitog, 0ó.00 bis 20.00 Uhr.

Ar1.4

Sollzeit Sollzeit ist dieienige Arbeitszeit, welche gemöss den Bestimmungen über die
wöchentliche Arbeiiszeii und dem individuellen Beschöftigungsgrod im

Durchschnitt pro Woche zu leisten ist. Die tögliche Sollzeit dient zur Be-

rechnung des Arbeitszeitsoldos und dorf 8 Stunden und 24 Minuten nicht
übersch reiten.

Ari.5

Ordent/iche Die ordenlliche Arbeitszeit betrögt in der Regel 42 Siunden pro Woche.

Arbeitszeit Sie wird grundsötzlich ouf 5 Toge verteilt, wobei der Somslog und Sonntog
orbeitsfrei sind.

Es gelten folgende Blockzeiten:

Montog bis Freitog 08.00 bis I 
.l.00 

Uhr

14.00 bis 1ó.00 Uhr

Ausnohmen von der ordentlichen Arbeits- und Blockzeit sind vom Abiei-
lungsleiter zu genehmigen.
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Sifzungen

Anrechenbore

Absenzen

Ruhetoge

Scho/ter-

Offnungszeiten /
Telefonbedienung

Ad. ó

Sitzungen und Besprechungen von Behörden der Gemeinde Koiserougst,

Speziolkommissionen, internen Arbeitsgruppen, Gremien, Ausschüssen und

dergleichen, sowie Sitzungen bei Dritten (2.8. Zweckverbönde, Vereine usw.)

die ousserholb der Blockzeiien sfottfinden, gelten ols Arbeitszeit, sind grund-

sötzlich zu kompensieren oder können in Ausnohmeföllen mit Bewilligung

des Gemeindeommonns entschödigt werden.

Á\rt,7

Bei bezohlten Abwesenheiten gemöss kontonoler Arbeitszeitverordnung

wird die Soll-ArbeiTszeit guigeschrieben. Bei einem Beschöftigungsgrod von

sechzig und weniger Stellenprozenten ist die Erledigung persönlicher An-
gelegenheiien ouf die Zeil ousserholb der ordentlichen Prösenz zu verlegen.

Ausnohmen hiervon sind durch den Personolverontwortlichen ousdrücklich

zu bewilligen.

Arf. 9

Sofern der Gemeinderot nichl in besonderen Föllen eine obweichende Re-

gelung trifft, gelien neben den Somstogen und Sonntogen die in Art. 9 der

Vollziehungsverordnung zum Personolreglement der Gemeinde Koisero ugst

g eno n nten Ru hetoge u n d Arbeitszeitred uktionen.

Teilzeitbeschöftigten wird unobhöngig von der gewöhlten Regelorbeiiszeit ein

ihren Beschöftigungsgrod entsprechender Anteil on Ruhe- und Arbeitstogen

mit reduzierter Sollzeit gewöhrt. Der Personolverontworiliche berechnet ie-
weils zu Johresbeginn die ouf solche Toge entfollenden Stunden.

Ar1. 10

Die Büros und Scholter der Gemeindeverwoltung sind wie folgi geöffnet:

Moniog bis Freitog 08.00 bis 1 
,l.00 

Uhr

14.00 bis 17.00 Uhr

Wöhrend dieser Zeilen sind die Abteilungen so zu beselzen, doss der
blikumsverkehr bewöltigt werden konn und die Auskunftsbereitschoft
wöhrleistet ist.

Pu-

ge-
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Pousen

Arbeifsso/do

o) Grundsotz

b) Übertrogung,

Ausg/eich und

Vergütung

Art. 11

Bei einem Togespensum von mehr ols ó Stunden ist eine Miltogspouse von

mindestens 30 Minulen einzuholten. Sie gilt nichi ols Arbeitszeit.

Für zusötzliche Pousen stehen pro holben Arbeitstog höchstens weitere l5
Minuten zur Verfügung und gelten ols Arbeilszeit.

Art.12

Der Arbeitszeitsoldo ergibt sich ous der töglich geleisteten onrechenboren

Arbeitszeit obzüglich der Sollzeit.

Als onrechenbore Arbeitszeil gilt die wöhrend des Togesrohmens geleistete

Arbeitszeit, eingeschlossen bewilligte und bezohhe Abwesenheiten; im Tog

sind grundsötzlich höchstens l2 Stunden onrechenbor. ln besonderen Fallen

konn die Höchstorbeitszeit durch den Personqlverontworllichen ousgedehnt

werden.

Ad. 13

Mit dem Johreswechsel dorf ein positiver Arbeitssoldo im Umfong von

höchstens 42 Stunden (für die Bouomts- und Werkongestellten sind spe-

zielle Regelungen möglich) oder ein negotiver Soldo von höchstens 20

Slunden überlrogen werden. Ein diesen Umfong übersteigender negotiver

Arbeitszeiisoldo wird om Johresende mit Überzeit oder Feriengulhoben ver-

rechnei. Ein grösserer posiliver Arbeitszeitsoldo verfallt grundsötzlich om

Johresende. Der Gemeindeommonn konn ouf Antrog des Personolveront-

worilichen den Über+rog bewilligen, wenn eine Kompensotion innerholb des

Kolenderiohres ous dienstlichen oder iriftigen persönlichen Gründen nicht

möglich wor.

Bei Auflösung des Arbeitsverhöltnisses ist der Arbeitszeitsoldo ouf den Zeit-

punkt des Austrittes ouszugleichen. Ein posiiiver Arbeitszeitsoldo ist vom Per-

sonolverqntwortlichen zu visieren und entsprechend zu vergüten, sofern eine

Kompensotion nicht möglich wor. Ein negotiver Soldo konn mit dem Lohn

verrechnet werden.

Nt.14

Ein positiver Arbeitszeilsoldo konn stundenweise oder durch den Bezug von

gonzen und holben Togen kompensiert werden. Pro Kolenderiohr dürfen

insgesomt höchstens 12 gonze Arbeiistoge kompensied werden. Die Kom-

Kompensofion
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pensotion konn noch Mossgobe der betrieblichen Bedürfnisse durch die Ab-
leilungsleiter eingeschrönkt werden.

Art. 15

Überzeit Als Überzeit gilt Arbeitszeit, welche ouf besondere, vorgöngige Anordnung

des Personolverontwortlichen über den Togesrohmen (0ó.00 bis 20.00 Uhr)

geleistet wird. Als Überzeit gilt in iedem Foll die ongeordnete Beonspru-

chung qn dienstfreien Togen.

Art. I ó

Zuschloge für on- Fúr ongeordnete Überzeit gelten folgende Zuschlöge:
geordnefe Überzeit 25 % fur Überzeit on Wochentogen (Montog bis Freitog)

50 % für Überzeit on Somsiogen

100 % für Überzeit on Sonntogen sowie on denienigen Ruhetogen

gemöss Art. t hievor.

Arr. 17

Ausgleich Überzeit ist grundsölzlich zu kompensieren. lst ein Zeitousgleich ous be-

trieblichen Gründen nicht möglich, wird die Überzeil ousnohmsweise ver-

gütel.

Art. 18

Monofsobrechnung Dem Personolverontwortlichen obliegt die Betreuung der Zeiterfossung. Er

erlösst diesbezügliche Weisungen.

4d.19

Missbröuclre Als Missbröuche gelten insbesondere sömlliche Hondlungen und Eintro-

gungen, die einem Angestellten einen ungerechtferligten Vor"teil verschoffen.

Bei Missbröuchen entscheidet der Gemeinderot ouf Antrog des Personolver-

ontwortlichen über die zu treffenden Mossnohmen.

ArL 20

Durchführung Für die Einholiung dieser Verordnung sowie die Regelung von Einzelföllen

sind die Abteilungsleiter - im Einvernehmen mit dem Personolverontworlli-

chen - verontworllich.
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Art.21

lnkrofftreten Diese Verordnung tritt per l. Jonuor 2008 in Krofi. Mit dem lnkrofftreten

werden qlle domit im Widerspruch slehende Beschlüsse und Weisungen ouf-

gehoben.

Koiserougst, 1. Jonuor 2008

Gemeinderol Koiserougsl
Gemeindeommonn Gemeindeschreíber
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